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Besetzten Teil Italiens zugute kommen. Dafür kann aber die prozentuale Verteilung der italieni
schen Bevölkerung auf die von den beiden Kriegführenden besetzten Teile Italiens keinen Masstab 
bilden. Denn der Transit zwischen Deutschland und Italien durch die Schweiz betraf jedenfalls 
zu einem stärkeren Teil, als es der Bevölkerungszahl entsprechen würde, Nord- als Mittel- und 
Süditalien. Ob sich die richtige Verteilung auf die durch die Kriegsfront getrennten Teile Italiens 
feststellen lässt, kann ich nicht beurteilen.
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Le Délégué commercial de Suisse en Italie, M. Troendle, 
au Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz1

R  Lugano, 30. Oktober 1944

Unter Bezugnahme auf meinen Bericht vom 9. O ktober2, die jüngsten 
Ereignisse in Domodossola betreffend, und auf die am 17. Oktober vom Chef 
der Abteilung für Auswärtiges erhaltenen mündlichen Instruktionen, beehre 
ich mich, Ihnen zur Kenntnis zu bringen, dass mir der Praefekt von Como zu 
Beginn der vergangenen Woche die als Beilage in Abschrift mitfolgende 
Notiz3 des Aussenministeriums der republikanisch-faschistischen Regierung, 
d.d. 14. Oktober, übermitteln liess.

Zum Text dieser Note darf zunächst festgestellt werden, dass er geschickt ab
gefasst und in konziliantem Ton gehalten ist. Ich stehe nicht an hervorzuheben, 
dass ich während meiner vierjährigen Tätigkeit in Rom vom dortigen Aussen- 
ministerium in politischen Angelegenheiten nie eine so korrekt gehaltene 
Mitteilung gelesen habe.

Am 25. dieses Monats hatte ich eine weitere Besprechung mit Unterstaats
sekretär Mazzolini, wobei ich instruktionsgemäss folgendes zur Geltung 
gebracht habe :

1. Intervention in Domodossola der Königlich-Italienischen Gesandtschaft in 
Bern:

Graf Mazzolini gab in Ergänzung der eingangs erwähnten schriftlichen Mit
teilung bekannt, es lägen einwandfreie Nachrichten darüber vor, dass sich 
Legationssekretär Bombassei mehrere Tage in Domodossola aufgehalten 
habe, um mit dem dortigen Partisanenkommando in Fühlung zu treten. Auch 
königlich-italienische, in der Schweiz tätige Konsularbeamte hätten sich wäh
rend der Herrschaft der Partisanen ins Ossolatal begeben, wobei Vorbehalten 
werde, diese nötigenfalls namhaft zu machen.

Ich erwiderte, diese Reisen seien wohl ohne Wissen des Politischen Departe- 
mentes erfolgt, was nichts aussergewöhnliches an sich habe nachdem die aus-

1. M . Pilet-Golaz a mis ce rapport en circulation parm i ses collaborateurs le 31 octobre 1944.
2. N on reproduit. Cf. E 2001 (D) 3/65.
3. N on reproduite.
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ländischen Diplomaten in der Schweiz volle Bewegungsfreiheit gemessen, und 
auch keinem fremden Vertreter verwehrt werden könne, in sein Land zurück
zukehren. Es dürfe indessen als sicher angenommen werden, dass es den könig
lich-italienischen Diplomaten und Konsularbeamten nicht möglich war, von 
der Schweiz aus die Partisanen in Domodossola in irgend einer Weise in ihrer 
Kampftätigkeit zu unterstützen, denn der Versuch einer solchen Unterstützung 
wäre der Wachsamkeit der schweizerischen Behörden an der Grenze und im 
Innern des Landes nicht entgangen. Wenn nicht von Seiten des Aussenministe- 
riums der republikanisch-faschistischen Regierung in dieser Hinsicht neue 
Tatsachen angeführt werden, so kann wohl dieser Punkt der Notiz als erledigt 
betrachtet werden.

[..r
3. Fühlungnahme eines Mitgliedes der Tessiner Regierung mit dem Kom

mando der Partisanen in Domodossola:
Ich versuchte, die unter diesen Titel fallenden Vorhaltungen mit der Begrün

dung abzutun, Herr Canevascini habe sich nicht in seiner Eigenschaft als Mit
glied der Tessiner Regierung nach Domodossola begeben, sondern als Vertreter 
des im Kanton Tessin ins Leben gerufenen Hilfskomitees zur Unterstützung 
der Bevölkerung des Ossolatales mit Lebensmitteln und Kleidern. Eine Füh
lungnahme mit den damaligen Machthabern an Ort und Stelle sei im Interesse 
der Hilfsaktion zweifelsohne am Platze gewesen. Man erwiderte mir indessen, 
Herr Regierungsrat Canevascini habe nicht nur wegen der durchaus anerken
nenswerten freundnachbarlichen Hilfe unterhandelt, sondern es sich nicht neh
men lassen, in Domodossola öffentlich eine Rede zu halten, die vornehmlich 
politischen Inhalt hatte. Man war nicht in der Lage, mir den Text dieser Rede 
ganz oder teilweise zur Verfügung zu stellen, behauptete aber, dass dieselbe in 
sozialistischem Sinne tendenziös gewesen sei. Angesichts dieser Behauptung 
sah ich mich gezwungen, die Diskussion abzubrechen mit dem Vorbehalt, nach 
Fühlungnahme mit dem Politischen Departement auf die Angelegenheit 
zurückzukommen.

4. Verhalten der schweizerischen Presse angesichts der Ereignisse in Domo
dossola:

Den in der italienischen Note enthaltenen Vorwürfen wegen der über das Ziel 
hinausschiessenden Publizität, die den Hilfsmassnahmen für Domodossola 
gegeben worden ist, bin ich mit dem üblichen Hinweis begegnet, die schweizeri
schen Behörden hätten -  entgegen der einschlägigen Verhältnisse in Diktatur
staaten -  keine Möglichkeit, der Presse Befehle über ihr Verhalten zu erteilen. 
Daraus gehe aber auch hervor, das allenfalls dem Ausland missliebige Veröf
fentlichungen keineswegs als Wiedergabe der offiziellen schweizerischen 
Ansicht gewertet werden dürfen.

Ich schloss meine Ausführungen mit dem Hinweis, die kompetenten schwei
zerischen Behörden seien wie immer auch anlässlich der Ereignisse in Domo
dossola bemüht gewesen, neutralitätswidrige Handlungen zu verhindern. 
Wenn vielleicht dennoch unter dem Deckmantel freundnachbarlicher Hilfe

4 . M . Troendle transm et un p ro je t de publication d ’un bulletin d ’inform ations par la Légation  
royale d ’Italie à Berne.
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etwas Neutralitätswidriges vorgekommen sein sollte, so müsse dies dem für die 
Überwachung besonders ungünstigen geographischen Grenzverhältnissen 
zugeschrieben werden. Schwerwiegendes könne sich nicht ereignet haben, 
zumal in mehreren Fällen die Überwachungsorgane rechtzeitig einschreiten 
konnten.

Ich darf feststellen, dass die Besprechung mit G raf Mazzolini in ausgespro
chen freundschaftlicher und verständnisvoller Atmosphäre erfolgte.

Dankbar wäre ich Ihnen, wenn Sie mich so bald als möglich in die Lage ver
setzen lassen wollten, zu den noch nicht erledigten Punkten dem Aussenmini- 
sterium in Salo gegenüber Stellung zu nehmen, das heisst hauptsächlich hin
sichtlich des Informationsbulletins der Königlich-Italienischen Gesandtschaft 
in Bern und hinsichtlich des Inhalts der durch Regierungsrat Canevascini in 
Domodossola gehaltenen Rede.
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CONSEIL F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 31 octobre 19441

1875. Relations avec la France

Département politique. Verbal

M. le chef du département politique fédéral fait part au Conseil qu’il a reçu 
du Chargé de la Délégation en Suisse du Gouvernement provisoire de la Répu
blique Française, M. Jean Charles Vergé, une no te2 l’inform ant que les 
gouvernements anglais, américain, russe et canadien ont reconnu maintenant le 
gouvernement provisoire de Gaulle et vont envoyer à Paris des ambassadeurs 
ou ministres. Cette communication du représentant français signifie sans doute 
que le Gouvernement provisoire de la République Française aimerait que la 
Suisse, elle aussi, procède à la reconnaissance dudit gouvernement et à l’envoi 
d ’un ministre à Paris.

Le chef du département politique fédéral croit que le moment est venu de 
régulariser la situation vis-à-vis du nouveau gouvernement français, provisoire 
il est vrai.

Il aura aujourd’hui même la visite de M. Vergé et se propose de lui remettre 
une note dont il donne lecture au Conseil fédéral.

Il y aura lieu également d ’informer le public suisse, par la voie de la presse, 
de la chose. A cet effet, M. le vice-président Pilet-Golaz donne connaissance 
d ’un projet de communiqué, lequel est légèrement modifié.

Après discussion, le Conseil

1. Absents: Kobelt, von Steiger.
2. E 2001 (D) 3/65.
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